
Datum der Bereitstellung auf der Homepage der Gemeinde Grünkraut: 12.12.2025 
 
 
„Brühlacker“, Inkrafttreten des Bebauungsplans und Satzung über örtliche Bauvorschriften 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Grünkraut hat am 25.11.2025 in öffentlicher Sitzung den Bebau-
ungsplan „Brühlacker“ nach § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 4 Gemeindeordnung (GemO) 
und die örtlichen Bauvorschriften nach § 74 Landesbauordnung (LBO) i.V.m. § 4 GemO als jeweils 
selbständige Satzung beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans und der Satzung über örtliche Bauvorschriften 
wird wie im folgenden Lageplan vom 19.09.2024 dargestellt, begrenzt: 
 

 

 
Maßgebend ist der Bebauungsplan des Büros LEHENdrei Architektur Stadtplanung vom 28.10.2025. 
Es gilt die Begründung mit Umweltbericht vom 28.10.2025 und die zusammenfassende Erklärung 
nach § 10a Abs. 1 BauGB. 



 
Der Bebauungsplan und die Satzung über örtliche Bauvorschriften „Brühlacker“ treten mit dieser 
Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
 
Der Bebauungsplan und die Satzung über örtliche Bauvorschriften sowie die Begründung mit Um-
weltbericht und die zusammenfassende Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB können bei der Ge-
meinde Grünkraut, Scherzachstraße 2, 88287 Grünkraut, Zimmer 0.1 während der üblichen Dienst-
stunden von jedermann eingesehen werden. Zusätzlich werden die Unterlagen auf der Homepage 
der Gemeinde Grünkraut (https://www.gruenkraut.de/Bekanntmachungen) eingestellt. 
 
Hinweis nach § 215 Abs. 1 BauGB 
 
Unbeachtlich werden 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften, 
 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
 
 
Hinweis nach § 44 Abs. 5 BauGB 
 
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB). 
 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahrs, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit 
des Anspruchs herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 4 BauGB). 
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 und Abs. 5 GemO 
 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf 
Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn  
 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 

der Satzung verletzt worden sind,  
 
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat 

oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist.  

 



Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 
Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften sind schriftlich oder elektronisch bei der Ge-
meinde Grünkraut, Scherzachstraße 2, 88287 Grünkraut, geltend zu machen. 
 
Grünkraut, den 12.12.2025 
 
gez. Holger Lehr 
Bürgermeister 
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